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ABKOMMEN
UBER DIE SICHERHEIT DER ZIVILLUFTFAHRT

ZWISCHEN DER EUROPAISCHEN UNION UND DER REGIERUNG DER
VOLKSREPUBLIK CHINA

Die EUROPAISCHE UNION und die REGIERUNG DER VOLKSREPUBLIK CHINA
(im Folgenden einzeln ,,die Partei* und gemeinsam ,,die Parteien®) —

IN DER ERKENNTNIS, dass die Konstruktion, Konstruktion und Verbreitung ziviler
luftfahrttechnischer Erzeugnisse einen zunehmend multinationalen Charakter aufweisen,

IN DEM WUNSCH, die Sicherheit der Zivilluftfahrt sowie die Umweltqualitdt und -
vertriaglichkeit zu fordern und den freien Verkehr von zivilen luftfahrttechnischen
Erzeugnissen zu erleichtern,

IN DEM WUNSCH, die Zusammenarbeit zu verstiarken und die Effizienz in Fragen der
Sicherheit der Zivilluftfahrt zu steigern,

IN ANBETRACHT DER TATSACHE, dass ihre Zusammenarbeit einen positiven
Beitrag zur Forderung einer stérkeren internationalen Harmonisierung von Standards und
Verfahren leisten kann,

IN ANBETRACHT DER TATSACHE, dass die wirtschaftliche Belastung der
Luftfahrtindustrie aufgrund doppelter technischer Inspektionen, Bewertungen und
Priifungen verringert werden kann,

IN DER  ERKENNTNIS, dass eine gegenseitige ~ Akzeptanz  der
Konformititsfeststellungen und Zertifikate eine Gewdhrleistung der Konformitdt mit
geltenden technischen Vorschriften oder Standards bieten muss, die der Gewéhrleistung
aufgrund der eigenen Verfahren der jeweiligen Partei entspricht,

IN DER ERKENNTNIS, dass eine solche gegenseitige Akzeptanz auch das
kontinuierliche = Vertrauen  beider Parteien in die  Zuverldssigkeit  der
Konformititsfeststellungsverfahren der anderen Partei in allen unter dieses Abkommen
fallenden Bereichen voraussetzt,

In ANERKENNUNG des Wunsches der Parteien nach Zusammenarbeit in
Regelungsfragen im Bereich der Sicherheit der Zivilluftfahrt sowie der
Umweltvertraglichkeitspriifungen und  -zertifikate, auf der Grundlage der
kontinuierlichen Kommunikation und des gegenseitigen Vertrauens,

IN DER ERKENNTNIS, dass beide Parteien aufgrund von bilateralen, regionalen und
multilateralen Vereinbarungen im Bereich der Sicherheit der Zivilluftfahrt und der
Umweltvertraglichkeit bestimmte Verpflichtungen zu erfiillen haben —

SIND WIE FOLGT UBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1
Ziele
Mit diesem Abkommen werden folgende Ziele verfolgt:

(a) Die gegenseitige Akzeptanz der Konformititsfeststellungen und Zertifikate, die
von den zustindigen Behdrden beider Parteien ausgestellt wurden, gemal3 den
Anhidngen dieses Abkommens soll ermoglicht werden.
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(b)
(c)

(d)

Die multinationale Dimension der Zivilluftfahrtindustrie soll erleichtert werden.

Der freie Verkehr von zivilen luftfahrttechnischen Erzeugnissen und
Dienstleistungen soll erleichtert und geférdert werden.

Die Zusammenarbeit im Hinblick auf ein hohes Niveau der Sicherheit der
Zivilluftfahrt und der Umweltvertraglichkeit soll gefordert werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieses Abkommens bezeichnet der Ausdruck

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

®

(2

»zugelassene Organisationen jede juristische Person, die von der zustdndigen
Behorde einer der Parteien zertifiziert wurde, um Rechte im Zusammenhang mit
einem in den Anwendungsbereich dieses Abkommens fallenden Gegenstand
auszuiiben;

,Zertifikat® eine Genehmigung, eine Lizenz oder eine andere Urkunde, die als
Anerkennung der Konformitét eines zivilen luftfahrttechnischen Erzeugnisses,
einer Organisation oder Person mit den geltenden Anforderungen, die sich aus
den einschldgigen Rechtsvorschriften der Parteien ergeben, ausgestellt worden
ist;

»Ziviles luftfahrttechnisches Erzeugnis“ ein ziviles Luftfahrzeug, ein Triebwerk
oder einen Propeller eines Luftfahrzeugs oder darin eingebaute oder zum Einbau
bestimmte Baugruppen, Ausriistungen oder Teile;

,zustindige Behorde® eine staatliche Behorde oder Stelle, die von einer Partei
fir die Zwecke dieses Abkommens benannt wird, um das Recht auszuiiben,
innerhalb des Geltungsbereichs der Rechtsvorschriften einer Partei die
Konformitdt von zivilen luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Dienstleistungen,
Betriebsarten oder Zertifikaten zu bewerten und deren Einsatz zu iiberwachen,
und die DurchsetzungsmafBnahmen treffen kann, um zu gewihrleisten, dass sie
im Geltungsbereich der Rechtsvorschriften dieser Partei den geltenden
Rechtsvorschriften entsprechen;

,benannte Vertreter jede juristische oder natiirliche Person, die gesetzlich
ermichtigt ist, im Namen der Zivilluftfahrtbehérde Chinas die
Konformitatsbewertung durchzufiihren und Beanstandungen geltend zu machen;

,,Uberwachung® periodische Kontrollen einer zustindige Behdrde, mit denen
festgestellt werden soll, ob die geltenden einschldgigen Rechtsvorschriften
dauerhaft eingehalten werden;

»lechnisches Organ® fiir die Volksrepublik China die Zivilluftfahrtbehorde
Chinas und fiir die Europdische Union die Europdische Agentur fiir
Flugsicherheit (EASA).

Artikel 3
Anwendungsbereich

Der Umfang der Zusammenarbeit im Rahmen dieses Abkommens umfasst
folgende Bereiche:
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(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
69
(8)
(h)

Lufttiichtigkeitszeugnisse und Uberwachung ziviler luftfahrttechnischer
Erzeugnisse,

Umweltvertraglichkeitspriifungen und Zertifikate ziviler luftfahrttechnischer
Erzeugnisse,

Zertifizierung und Uberwachung von Konstruktions- und Produktionsbetrieben,
Zertifizierung und Uberwachung von Instandhaltungsbetrieben,

Lizenzierung und Ausbildung von Luftfahrtpersonal,

Betrieb von Luftfahrzeugen;

Flugverkehrsdienste und Flugverkehrsmanagement und

sonstige Bereiche, die unter die Anhiinge des am 7. Dezember 1944 in Chicago
unterzeichneten Abkommens iiber die internationale Zivilluftfahrt (im
Folgenden das ,,Ubereinkommen®) fallen.

Fiir Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich dieses Abkommens fallen,
erarbeiten die Parteien Anhdnge und zugehorige Durchfiihrungsverfahren, in
denen die Modalititen, Bedingungen und Methoden fiir die gegenseitige
Akzeptanz  der  Konformitdtsfeststellungen und  Zertifikate, sowie
erforderlichenfalls Ubergangsbestimmungen festgelegt werden, wenn sie
dariiber einig sind, dass ihre jeweiligen flir die Zivilluftfahrt geltenden
Standards, Vorschriften, Praktiken, Verfahren und Systeme so weit gleichwertig
oder miteinander vereinbar sind, dass die Akzeptanz der von einer Partei im
Namen der anderen ausgestellten Zertifikate und festgestellten Konformitiat mit
vereinbarten Standards mdglich ist. Technische Unterschiede zwischen den
Zivilluftfahrtsystemen der Parteien werden in den Anhdngen behandelt.

Artikel 4
Allgemeine Verpflichtungen

Jede Partei akzeptiert gemil3 den in den Anhéngen dieses Abkommens, dessen
Bestandteil sie sind, sowie erforderlichenfalls in den Ubergangsbestimmungen
festgelegten Bedingungen die Konformitétsfeststellungen und Zertifikate der
zustdndigen Behorden der anderen Partei.

Aus diesem Abkommen kann keine gegenseitige Akzeptanz oder Anerkennung
von Standards oder technischen Vorschriften der Parteien abgeleitet werden, es
sei denn, in den Anhéngen dieses Abkommens ist etwas anderes bestimmt.

Die Feststellungen benannter Vertreter oder zugelassener Organisationen, die
nach den geltenden Rechtsvorschriften der Parteien befugt sind, die gleichen
Feststellungen zu treffen wie eine zustindige Behorde, erhalten fiir die Zwecke
dieses Abkommens die gleiche Giiltigkeit wie die Feststellungen einer
zustindigen Behorde.

Die Parteien stellen sicher, dass ihre zustindigen Behorden weiterhin in der
Lage sind, ihren Obliegenheiten im Rahmen dieses Abkommens und seiner
Anhénge nachzukommen.

Um das kontinuierliche Vertrauen jeder Partei in die Zuverldssigkeit der
Konformititsfeststellungsverfahren der anderen Partei zu gewihrleisten, kann
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jedes Technische Organ gemidBl den in den Anhdngen dieses Abkommens
festgelegten Verfahren an den internen QualitdtssicherungsmaBBnahmen der
anderen Partei teilnehmen.

Artikel 5
Regelungsbefugnis und SchutzmafBnahmen

Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, dass die Befugnisse einer Partei
beschrinkt werden,

A. durch ihre Rechts- und Verwaltungsvorschriften das von ihr als
angemessen erachtete Schutzniveau fiir die Sicherheit, die Umwelt und
sonstige Aspekte im Hinblick auf Risiken im Anwendungsbereich dieses
Abkommens festzulegen;

B. alle geeigneten und unmittelbaren Mafinahmen zu ergreifen, wenn triftige
Griinde fiir die Annahme bestehen, dass ein Erzeugnis, eine Dienstleistung
oder eine Titigkeit im Anwendungsbereich dieses Abkommens
moglicherweise

(a) die Gesundheit oder Sicherheit von Personen oder die Umwelt
gefdhrden,

(b) nicht mit den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
jeweiligen Partei konform sind oder

(c) anderweitig einer Anforderung innerhalb des Anwendungsbereichs
des geltenden Anhangs dieses Abkommens nicht gentigen.

Trifft eine Partei MaBBnahmen gemdfl Absatz 1, so unterrichtet sie die andere
Partei davon schriftlich innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem Ergreifen der
betreffenden MaBBnahmen unter Angabe von Griinden.

Aufgrund dieses Artikels getroffene MaBBnahmen koénnen von den Parteien nicht
als Versto gegen die Bestimmungen dieses Abkommens verstanden oder
ausgelegt werden.

Artikel 6
Kommunikation

Bei Unterzeichnung dieses Abkommens unterrichten die Parteien einander tiber
die einschldgigen Kontaktstellen fiir die Umsetzung dieses Abkommens.

Die gesamte Kommunikation im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses
Abkommens zwischen den Parteien und/oder den zustindigen Behorden erfolgt
in englischer Sprache.

Jede Partei notifiziert der anderen ihre zustédndige(n) Behorde(n).

Artikel 7

Zusammenarbeit in Regelungsfragen, gegenseitige Unterstiitzung und Transparenz
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1. Jede Partei sorgt dafiir, dass die andere Partei iiber ihre einschligigen Gesetze,
Regelungen, Standards und Anforderungen sowie iiber ihr Zertifizierungssystem
unterrichtet wird.

2. Die Parteien unterrichten einander iiber die bei ihnen vorgelegten Entwiirfe fiir
wesentliche Uberarbeitungen ihrer einschligigen Gesetze, Regelungen,
Standards, Anforderungen und Zertifizierungssysteme, wenn sich diese
Uberarbeitungen auf dieses Abkommen auswirken kdnnen. So weit mdglich,
geben sie einander bei solchen Uberarbeitungen Gelegenheit zur AuBerung und
tragen solchen AuBerungen gebiihrend Rechnung.

3. Die Technischen Organe konnen Verfahren fiir die Zusammenarbeit in
Regulierungsfragen innerhalb des Anwendungsbereichs dieses Abkommens
ausarbeiten.

4. Fiir die Untersuchung und Losung von Sicherheitsfragen konnen die Parteien

einander gestatten, als Beobachter an den Aufsichtstdtigkeiten teilzunehmen,
wie im entsprechenden Anhang dargelegt.

5. Fiir Uberwachungs- und Inspektionszwecke unterstiitzen die zustindigen
Behorden der Parteien einander mit dem Ziel, ungehinderten Zugang zu den
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden beaufsichtigten Stellen zu erlangen.

Artikel 8
Austausch von Sicherheitsinformationen

Die Parteien vereinbaren, unbeschadet des Artikels 10 und vorbehaltlich ihrer geltenden
Rechtsvorschriften,

(a) einander auf Ersuchen und zeitnah Informationen tiiber Unfille, schwere
Storungen oder Ereignisse im Zusammenhang mit unter den Anhang dieses
Abkommens fallenden Erzeugnissen, Dienstleistungen oder Tatigkeiten zu
iibermitteln, und

(b) sonstige sicherheitsrelevante Informationen nach den von den Technischen
Organen entwickelten Verfahren auszutauschen.

Artikel 9
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung

Die  Parteien vereinbaren,  vorbehaltlich der  geltenden  Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, auf Ersuchen und vorbehaltlich der Verfligbarkeit der
erforderlichen Ressourcen, tiber ihre Technischen Organe oder zustindigen Behorden die
Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstiitzung bei Untersuchungen oder bei
DurchsetzungsmaBBnahmen im Rahmen dieses Abkommens. Aullerdem unterrichten die
Parteien einander iiber jede Untersuchung, bei der gemeinsame Interessen betroffen sind.

Artikel 10

Vertraulichkeit und Schutz geschiitzter Daten und Informationen

DE



DE

(2)

(b)

(©)

Die Parteien vereinbaren, vorbehaltlich der durch ihre Rechtsvorschriften
festgelegten Beschrinkungen, die Vertraulichkeit der aufgrund dieses
Abkommens ausgetauschten Daten und Informationen zu wahren.

Insbesondere legen die Parteien nach MalBgabe ihrer jeweiligen
Rechtsvorschriften nicht die aufgrund dieses Abkommens ausgetauschten Daten
und Informationen gegeniiber Dritten (einschlieBlich der Offentlichkeit) offen,
bei denen es sich um Geschéftsgeheimnisse, geistiges Eigentum, vertrauliche
Wirtschafts- oder Finanzinformationen, geschiitzte Daten oder um
Informationen iiber laufende Untersuchungen handelt, und gestatten auch den
zustindigen Behorden nicht, solche Informationen gegeniiber Dritten
(einschlieBlich der Offentlichkeit) offenzulegen. Zu diesem Zweck werden
solche Daten und Informationen als vertraulich, geschiitzt oder
Geschiftsgeheimnis betrachtet und je nachdem, was zutrifft, eindeutig
gekennzeichnet.

Die Parteien oder eine zustindige Behorde konnen beim Austausch von Daten
und Informationen mit der anderen Partei oder mit einer zustindigen Behorde
der anderen Partei angeben, welche Daten und Informationen nicht offengelegt
werden diirfen.

Ist eine Partei nicht damit einverstanden, dass die andere Partei zur Verfligung
gestellte Daten und Informationen als vertraulich, geschiitzt oder
Geschiéftsgeheimnis einstuft, so ersucht sie die andere Partei um Konsultationen
gemil den Bestimmungen des Artikels 15, um die Angelegenheit zu erortern.

Die Parteien treffen alle nach verniinftigem Ermessen gebotenen Vorkehrungen
zum Schutz der aufgrund dieses Abkommens erhaltenen Daten und
Informationen gegen unerlaubte Offenlegung.

Die Partei, die Daten und Informationen von der anderen Partei nach diesem
Abkommen erhilt, erwirbt durch diesen Empfang des geistigen oder
gewerblichen Eigentums von der anderen Partei keinerlei Eigentumsrechte an
diesem.

Artikel 11
Gemeinsamer Ausschuss der Parteien

Es wird ein Gemeinsamer Ausschuss aus Vertretern beider Parteien eingesetzt.
Der Gemeinsame Ausschuss ist zustindig fiir das effektive Funktionieren dieses
Abkommens und tritt regelmiBig zusammen, um die Effektivitit bei der
Durchfiihrung des Abkommens zu bewerten.

Der Gemeinsame Ausschuss kann sich mit allen Fragen in Bezug auf das
Funktionieren und die Durchfilhrung dieses Abkommens befassen. Seine
Zustandigkeiten umfassen insbesondere:

Losung von Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung und Durchfithrung
dieses Abkommens, einschlieBlich seiner Anhénge,

Suche nach Méoglichkeiten zur Verbesserung der Funktionsweise dieses
Abkommens und Ubermittlung entsprechender Empfehlungen zur Anderung des
Abkommens an die Parteien gemil Artikel 17,

Annahme der Anderungen des Anhangs,
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(d)

(e)

Koordinierung der Ausarbeitung und Annahme neuer Anhédnge gemil
Artikel 17 und

bei Bedarf Annahme von Arbeitsverfahren fiir die regulatorische
Zusammenarbeit und die Transparenz aller in Artikel 3 genannten Tétigkeiten.

Der Gemeinsame Ausschuss gibt sich eine eigene Geschéftsordnung und nimmt
sie an.

Artikel 12
Kostendeckung

Die Parteien sind bestrebt, zu gewédhrleisten, dass Gebiihren oder Entgelte, die durch ihr
Technisches Organ von natiirlichen oder juristischen Personen erhoben werden, deren
Tatigkeiten durch dieses Abkommen geregelt sind, gerecht und angemessen sind, den
erbrachten Dienstleistungen entsprechen und nicht zu Handelshemmnissen fiihren.

Artikel 13
Andere Ubereinkiinfte

Sofern in den Anhdngen nichts anderes festgelegt ist, begriinden
Verpflichtungen in Abkommen der Parteien mit Drittstaaten, die nicht Partei
dieses Abkommens sind, keine Verpflichtung der jeweils anderen Partei im
Rahmen des Abkommens.

Bei seinem Inkrafttreten tritt dieses Abkommen an die Stelle der bilateralen
Abkommen oder Vereinbarungen zwischen der Regierung der Volksrepublik
China und den Mitgliedstaaten der Europdischen Union in Bezug auf alle
Angelegenheiten, die unter dieses Abkommen fallen und im Einklang mit den
Bestimmungen des Artikels 3 umgesetzt wurden.

Bei Inkrafttreten dieses Abkommens treffen die Technischen Organe die
erforderlichen MaBnahmen, um frithere zwischen ihnen getroffene
Vereinbarungen erforderlichenfalls zu &ndern oder zu kiindigen.

Vorbehaltlich Absatz 2 ldsst dieses Abkommen die Rechte und Pflichten der
Parteien aus anderen internationalen Ubereinkiinften unberiihrt.

Artikel 14
Anwendung

Dieses Abkommen gilt einerseits fiir das Regelungssystem der Volksrepublik
China fiir die Zivilluftfahrt und andererseits fiir das Regelungssystem der
Européischen Union fiir die Zivilluftfahrt.

Die Parteien verfolgen das gemeinsame Ziel, die Vorteile dieses Abkommens
durch seine mogliche Ausweitung auf Drittlinder zu maximieren. Zu diesem
Zweck prift der gemiB Artikel 11 eingesetzte Gemeinsame Ausschuss
gegebenenfalls die Bedingungen und Verfahren, einschlieBlich aller
erforderlichen Anderungen dieses Abkommens, die fiir den Beitritt von
Drittlindern zu diesem Abkommen erforderlich sind.
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Artikel 15
Konsultationen und Streitbeilegung

Die Parteien unternehmen jede Anstrengung, um Unstimmigkeiten hinsichtlich
threr Zusammenarbeit im Rahmen dieses Abkommens auf einer moglichst
niedrigen technischen Ebene durch Konsultationen gemif3 den Bestimmungen in
den Anhédngen dieses Abkommens zu beseitigen.

Konnen Unstimmigkeiten nicht gemdll Absatz 1 ausgerdaumt werden, so kann
jedes Technische Organ den geméil Artikel 11 eingesetzten Gemeinsamen
Ausschuss der Parteien anrufen, der iiber die Frage berit.

Unbeschadet der Bestimmungen der Absédtze 1 und 2 kann jede Partei
Konsultationen mit der anderen Partei zu jeglicher Frage betreffend dieses
Abkommen beantragen. Die andere Partei nimmt binnen 45 Tagen die
Konsultationen zu einem zwischen den Parteien vereinbarten Zeitpunkt auf.

Artikel 16
Aussetzung von Verpflichtungen zur gegenseitigen Akzeptanz

Eine Partei kann ihre in einem Anhang dieses Abkommens aufgefiihrten
Verpflichtungen ganz oder teilweise aussetzen, wenn die andere Partei ihren in
dem Abkommen einschliellich seiner Anhénge aufgefiihrten Verpflichtungen
nicht nachkommt.

Vor der Aussetzung ihrer Akzeptanz-Verpflichtungen beantragt die betreffende
Partei gemall Artikel 15 Konsultationen. Kénnen durch die Konsultationen die
Unstimmigkeiten in Bezug auf die Anhénge nicht ausgerdumt werden, kann jede
Partei der anderen ihre Absicht mitteilen, die Akzeptanz der von den
Unstimmigkeiten betroffenen Konformititsfeststellungen und Zertifikate im
Rahmen des Anhangs auszusetzen. Eine solche Mitteilung muss schriftlich und
mit einer ausfiihrlichen Darlegung der Griinde erfolgen.

Die Aussetzung tritt 30 Tage nach dem Datum der Mitteilung in Kraft, sofern
die Partei, die die Aussetzung eingeleitet hat, nicht vor Ablauf dieser Frist
gegeniiber der anderen schriftlich erklért, dass sie ihre Mitteilung zuriickzieht.
Die Aussetzung betrifft nicht die Giiltigkeit der Konformitétsfeststellungen und
Zertifikate, die von den zustdndigen Behorden der Parteien vor dem Datum des
Inkrafttretens der Aussetzung getroffen bzw. erteilt wurden. Jede in Kraft
getretene Aussetzung kann nach einem entsprechenden Schriftwechsel der
Parteien unverziiglich aufgehoben werden.

Artikel 17
Inkrafttreten, Beendigung und Anderung

Dieses Abkommen einschlieBlich seiner Anhinge tritt am ersten Tag des
zweiten Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die Parteien
diplomatische Noten zur Bestitigung des Abschlusses ihrer jeweiligen fiir das
Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen Verfahren ausgetauscht haben.

Das Abkommen einschlieBlich seiner Anhinge ist fiir beide Parteien bindend
und bleibt in Kraft, bis es von einer Partei gekiindigt wird.
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3. Jede Partei kann dieses Abkommen unter Einhaltung einer Frist von sechs
Monaten durch schriftliche Notifizierung an die andere Partei jederzeit
kiindigen, wobei die genannte Kiindigungsnotifizierung vor Ablauf dieser Frist
im gegenseitigen Einvernehmen zuriickgezogen werden kann.

4. Im Anschluss an die Kiindigungsnotifizierung des gesamten Abkommens oder
seiner Anhénge kommen die Parteien bis zum Wirksamwerden der Kiindigung
weiterhin ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen oder seinen Anhéngen
nach.

5. Die Kiindigung dieses Abkommens beriihrt nicht die Giiltigkeit von
Zertifikaten, die von den Parteien gemiB3 diesem Abkommen einschlieBlich
seiner Anhénge erteilt wurden.

6. Die Parteien konnen dieses Abkommen durch beiderseitige schriftliche
Zustimmung #ndern. Anderungen dieses Abkommens treten am Datum der
letzten schriftlichen Notifizierung einer Partei an die andere in Kraft, wonach
die fiir das Inkrafttreten erforderlichen nationalen Verfahren abgeschlossen sind.
Anderungen der Anhinge erfolgen durch einen Beschluss des mit Artikel 11
eingesetzten Gemeinsamen Ausschusses.

7. Strebt eine Partei eine Anderung des Abkommens durch Streichung oder
Hinzufiigung eines oder mehrerer Anhdnge und Beibehaltung der tbrigen
Anhiinge an, sollte diese Partei bemiiht sein, diese Anderung des Abkommens
einvernehmlich und gemifl den Verfahren dieses Artikels durchzufiihren.
Kommt ein Einvernehmen iiber die Beibehaltung der {ibrigen Anhdnge nicht
zustande, so tritt das Abkommen nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten
nach dem Datum der Notifizierung auBer Kraft, es sei denn, die Parteien haben
anderes vereinbart.

8. Jeder nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens geméif
Artikel 3 ausgearbeitete Anhang tritt in Kraft auf Beschluss des geméil
Artikel 11 eingesetzten Gemeinsamen Ausschusses.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ordnungsgemif befugten Unterzeichneten in
XX am XX.XX.201X ihre Unterschrift unter dieses in zwei Urschriften in bulgarischer,
dénischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer, franzosischer, griechischer,
italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederldndischer,
polnischer, portugiesischer, ruméinischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer,
spanischer, tschechischer. ungarischer und chinesischer Sprache abgefasste Abkommen
gesetzt, wobei jeder Wortlaut gleicherma3en verbindlich ist. Im Falle unterschiedlicher
Auslegung ist die englische Fassung maf3gebend.

FUR DIE EUROPAISCHE UNION/FUR DIE REGIERUNG DER VOLKSREPUBLIK
CHINA
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1.2.

1.3.

ANHANG 1
LUFTTUCHTIGKEITS- UND UMWELTZERTIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEREICH

Dieser = Anhang  betrifft 1) die  gegenseitige @ Anerkennung  der
Konformitatsfeststellungen, Zertifikate und Dokumentation sowie 2) die technische
Unterstiitzung in folgenden Bereichen:

(a) Lufttiichtigkeit und Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit von zivilen
luftfahrttechnischen Erzeugnissen (im Folgenden ,,Erzeugnisse®),

(b) Konstruktions- und Produktionsbetriebe und

(c) Larm, Ablassen von Kraftstoff und Abgasemissionen, gegebenenfalls
einschlieBlich der Kohlendioxidemissionen.

Einzelne gebrauchte oder umgebaute Triebwerke, Propeller, Teile und Ausriistungen
fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Anhangs. Gebrauchte Luftfahrzeuge
fallen in den Anwendungsbereich dieses Anhangs.

Die im Rahmen von Chinas Aufsichtssystem fiir die Lufttiichtigkeit erteilten
Zulassungen fiir Teilehersteller fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses
Anhangs.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
Fiir die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck

(a) ,Luftfahrzeugbewertungsbericht* den Bericht, der von der
Luftfahrzeugbewertungsgruppe geméfl Kapitel 15 der CCAR-21-R4 erstellt
wurde. Der Luftfahrzeugbewertungsbericht ist nicht unmittelbar durch die
CAAC-Musterzulassung oder die Validierung der Musterzulassung abgedeckt,
sondern  wird im  Rahmen des CAAC-Systems von  einer
Luftfahrzeugbewertungsgruppe bewertet, um musterspezifischen betrieblichen
Aspekten Rechnung zu tragen, fiir die der Inhaber der Musterzulassung
zustindig ist;

(b) ,Lufttiichtigkeitsetikett™ eine Erkldrung seitens einer der Regulierungsaufsicht
der ausfilhrenden Partei unterstehenden Person oder Organisation, dass ein
neues ziviles luftfahrttechnisches Erzeugnis, bei dem es sich nicht um ein
vollstindiges Luftfahrzeug handelt, entweder einer zugelassenen Konstruktion
entspricht oder sich in einem betriebssicheren Zustand befindet. Das CAAC-
Formblatt AAC-038 und das EASA-Formblatt 1 sind Lufttiichtigkeitsetiketten;

(c) ,Zertifizierungsbehorde die Behorde, die ein Konstruktionszertifikat in ihrer
Eigenschaft als Behorde ausgestellt hat, die die Verantwortlichkeiten des
Konstruktionsstaats fiir ein Erzeugnis wahrnimmt;

(d) Anderungen gegeniiber einer Musterbauart werden als geringfiigig oder
erheblich klassifiziert. ,,Geringfiigig* sind Anderungen, die sich nicht merklich
auf die Masse, den Trimm, die Formstabilitit, die Zuverldssigkeit, die
Betriebskenndaten, die Larmentwicklung, das Ablassen von Kraftstoft, die
Abgasemissionen oder sonstige Merkmale auswirken, die die Lufttiichtigkeit
des Produkts beriihren. Alle iibrigen Anderungen sind ,erhebliche
Anderungen®;
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(e)

®

(2

(h)

W)

(k)

M

(m)

(n)

(o)

,Konstruktionszertifikat“ eine Form der Anerkennung durch eine Partei, dass
die Konstruktion oder die Anderung der Konstruktion eines zivilen
luftfahrttechnischen  Erzeugnisses die  Lufttiichtigkeitsstandards  und
gegebenenfalls die Umweltschutzanforderungen, insbesondere in Bezug auf
Larm, Ablassen von Kraftstoff oder Abgasemissionen, die in den geltenden
Rechtsvorschriften dieser Partei festgelegt sind, erfiillt;

,konstruktionsbezogene betriebliche Anforderungen* die Betriebs- und
Umweltanforderungen, die sich auf die Konstruktionsmerkmale oder -daten
des Erzeugnisses im Hinblick auf Betrieb oder Instandhaltung des Erzeugnisses
auswirken, die es fiir eine bestimmte Art des Einsatzes qualifizieren;

»Ausfuhr das Verfahren, durch das ein ziviles luftfahrttechnisches Erzeugnis
von einem Regelungssystem an ein anderes freigegeben wird;

,~Export-Lufttiichtigkeitszeugnis“ eine  Ausfuhrerkldrung seitens der
ausfithrenden Partei — oder, bei gebrauchten Luftfahrzeugen, der zustdndigen
Behorde des Eintragungsstaates, aus dem das Erzeugnis ausgefiihrt wird — dass
ein vollstdndiges Luftfahrzeug die Anforderungen der einfiihrenden Partei in
Bezug auf Lufttiichtigkeit und Umweltvertraglichkeit erfiillt;

»Ausfithrende Partei* die Partei, aus deren Aufsichtssystem fiir die Produktion
ein ziviles luftfahrttechnisches Erzeugnis ausgefiihrt wird;

LEinfuhr das  Verfahren, durch das ein ausgefiihrtes ziviles
luftfahrttechnisches Erzeugnis in ein Regelungssystem eingefiihrt wird,

,,Einfiihrende Partei* die Partei, in deren Gebiet ein ziviles luftfahrttechnisches
Erzeugnis eingefiihrt wird;

,Anderung der Konstruktionsgenehmigung® ein von der chinesischen
Zivilluftfahrtbehorde  ausgestelltes ~ Konstruktionszertifikat, mit dem
geringfiigige Anderungen, die von einer anderen Organisation oder Person als
dem Inhaber der Musterzulassung an einer genehmigten Musterbauart
vorgenommen wurden, genehmigt werden;

,betriebliche Eignungsdaten® die Daten, die von den Luftfahrzeugherstellern
festgelegt und gemédl EASA Teil 21.A.15 Buchstabe d der Verordnung (EU)
Nr. 748/2012 genehmigt werden miissen. Die betrieblichen Eignungsdaten
werden als Teil der Musterzulassung genehmigt, die das Technische Organ der
Européischen Union ausstellt, um musterspezifischen betrieblichen Aspekten
Rechnung zu tragen, fiir die der Inhaber der Musterzulassung zustiandig ist;

»Produktionszertifikat* ein von einer Partei flir eine Organisation ausgestelltes
Zertifikat, das die geltenden Produktionsvorschriften der betreffenden Partei
erfiillt;

»Validierungsbehorde* das Technische Organ, das ein von der
Zertifizierungsbehorde ausgestelltes Zertifikat gemdB diesem Anhang
automatisch akzeptiert oder validiert.
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3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.2

3.2.1.

AUFSICHTSGREMIUM FUR DIE ZERTIFIZIERUNG

Einrichtung wund Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums fiir die
Zertifizierung

Hiermit wird unter der gemeinsamen Leitung der Technischen Organe ein Gremium
fiir die technische Koordinierung — das Aufsichtsgremium fiir die Zertifizierung —
eingerichtet, das dem Gemeinsamen Ausschuss der Parteien gegeniiber
rechenschaftspflichtig ist. Es setzt sich aus Vertretern der Technischen Organe
zusammen.

Das Aufsichtsgremium fiir die Zertifizierung gibt sich eine Geschiftsordnung.

Die gemeinsame Leitung kann zusétzliche Teilnehmer einladen, um die Erfiillung
des Mandats des Aufsichtsgremiums fiir die Zertifizierung zu erleichtern.

Mandat

Das Aufsichtsgremium fiir die Zertifizierung tritt regelméfig zusammen, um die
effektive Funktionsweise und Durchfiihrung dieses Anhangs zu gewéhrleisten. Zu
seinen Funktionen gehdren insbesondere:

(a) Beitrag zur Minimierung der Unterschiede zwischen den Regelungssystemen,
Normen und Zertifizierungsverfahren der Parteien;

(b) Ausarbeitung, Genehmigung und Uberarbeitung der  technischen
Durchfiihrungsverfahren nach Nummer 4.2;

(c) Weitergabe von Informationen zu erheblichen Sicherheitsbedenken und
erforderlichenfalls Ausarbeitung von Aktionspldnen zu deren Behebung;

(d) Klérung technischer Fragen, die in die Verantwortlichkeit der zustindigen
Behorden fallen und sich auf die Durchfiihrung dieses Anhangs auswirken;

(e) Gegebenenfalls Entwicklung wirksamer Mittel fiir die Zusammenarbeit,
technische Unterstiitzung und den Austausch von Informationen {iber
Sicherheits- und  Umweltschutzbestimmungen,  Zertifizierungssysteme,
Qualitdtsmanagement- und Normungssysteme;

(f)  Unterbreitung von Vorschligen zur Anderung dieses Anhangs an den
Gemeinsamen Ausschuss der Parteien.

(g) Im Einklang mit den Bestimmungen nach Nummer 5.2.2 Festlegung von
Verfahren, um das kontinuierliche Vertrauen jeder Partei in die Zuverldssigkeit
der Konformitdtsfeststellungsverfahren der anderen Partei zu gewéhrleisten;

(h)  Analyse und Durchfithrung der Verfahren, auf die in (g) verwiesen wird.
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3.2.2.

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Das Aufsichtsgremium fiir die Zertifizierung meldet ungeloste Fragen dem
Gemeinsamen Ausschuss der Parteien und gewihrleistet die Umsetzung der
Beschliisse des Gemeinsamen Ausschusses der Parteien in Bezug auf diesen Anhang.

DURCHFUHRUNG

Zustindige Behorden

Fiir die Konstruktionszertifizierung sind folgende Behorden zusténdig:

(a) fiir die Regierung der Volksrepublik China: die Zivilluftfahrtbehdrde Chinas
(CAAC) und

(b) fiir die Europdische Union: die Europdische Agentur fiir Flugsicherheit
(EASA).

Fiir die Produktzertifizierung sind folgende Behdrden zusténdig:

(a) fiir die Regierung der Volksrepublik China: die Zivilluftfahrtbehérde Chinas
g g Y
(CAAC) und

(b) fiir die Europdische Union: die Europdische Agentur fiir Flugsicherheit
(EASA) und die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten der Europdischen
Union.

Technische Durchfithrungsverfahren

Das Aufsichtsgremium fiir die Zertifizierung wird Arbeitsverfahren, sogenannte
,»Technische Durchfiihrungsverfahren® entwickeln, um die Durchfiihrung dieses
Anhangs zu erleichtern, indem insbesondere die Anforderungen und Tétigkeiten der
Schnittstelle zwischen den zustindigen Behorden festgelegt werden.

Diese technischen Durchfiihrungsverfahren werden sich mit den zwischen den
Systemen der Parteien bestehenden Unterschieden bei den Lufttiichtigkeits- und
Umweltzertifizierungen befassen.

Austausch und Schutz vertraulicher und geschiitzter Daten und Informationen

Der Daten- und Informationsaustausch im Rahmen der auf der Grundlage dieses
Anhangs durchgefiihrten Téatigkeiten unterliegen den Bestimmungen des Artikels 10
des Abkommens.

Wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren im Einzelnen dargelegt, ist der
Daten- und Informationsaustausch wéhrend der Validierungstitigkeiten seinem
Wesen und Inhalt nach auf das zu begrenzen, was fiir den Zweck des Nachweises der
Einhaltung der geltenden technischen Anforderungen notwendig ist.

Wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren im Einzelnen dargelegt, sollte jede
Unstimmigkeit im Hinblick auf Daten- und Informationsanforderungen durch eine
zustindige Behorde oder ein technisches Organ im Wege eines stufenweisen
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4.4.

4.4.1.
44.1.1.

4.4.1.2.

4.4.13.

4.4.14.

4.4.2.
4.4.2.1.

Eskalationsprozesses geregelt werden. Jede Partei hat das Recht, die Unstimmigkeit
dem Aufsichtsgremium fiir Zertifizierung zur Beilegung vorzulegen.

Konstruktion

Allgemeine Bestimmungen

Dieser Anhang befasst sich mit allen Konstruktionszertifikaten und deren
Anderungen im Rahmen des in Nummer 1 dieses Anhangs festgelegten Umfangs,
insbesondere mit:

(a) Musterzulassungen, darunter auch gegebenenfalls betrieblichen Eignungsdaten;

(b) zusidtzlichen Musterzulassungen, darunter auch gegebenenfalls betrieblichen
Eignungsdaten;

(c) Anderung der Konstruktionsgenehmigungen;
(d) Genehmigungen von Konstruktionsédnderungen;
(e) Genehmigungen von Teilen und Ausriistungen.

Wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren im Einzelnen dargelegt, werden die
von dem europdischen technischen Organ ausgestellten eingeschrinkten
Musterzulassungen und die von dem chinesischen technischen Organ ausgestellten
Musterzulassungen fiir Luftfahrzeuge einer eingeschrankten Kategorie im Einzelfall
von den technischen Organen behandelt.

Fiir die Durchfiihrung dieses Anhangs vereinbaren die Parteien, vorbehaltlich der in
Nummer 5 dieses Anhangs genannten fortlaufenden Qualifizierungsanforderungen,
Folgendes:

(@) Im europdischen Regelungssystem wird der Nachweis, dass ein
Konstruktionsbetrieb seiner Verantwortung gerecht wird, durch ein System der
Zertifizierung von Konstruktionsbetrieben ausreichend kontrolliert.

(b) Im chinesischen Regelungssystem wird der Nachweis der Befdhigung eines
Konstruktionsbetriebs im Rahmen eines Systems zur Gewihrleistung der
Konstruktion sowie durch direkte Kontrollen des technischen Organs erbracht.
Dieses System sorgt fiir ein gleichwertiges und unabhédngiges Niveau bei der
Uberpriifung der Einhaltung der Vorschriften.

Ein Antrag auf Erteilung eines Konstruktionszertifikats ist iber die
Zertifizierungsbehorde an die Validierungsbehorde zu richten — sofern angemessen
und wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren angegeben.

Umfang der Einbeziehung der Validierungsbehorde

In welchem Umfang die Validierungsbehdrde wihrend des Validierungsprozesses
einbezogen wird, ist in Nummer 4.4.5 dieses Anhangs sowie in den technischen
Durchfiihrungsverfahren festgelegt und hiangt von Folgendem ab:

(a) den Erfahrungen und Aufzeichnungen der zustindigen Behorde der anderen
Partei als Zertifizierungsbehorde;

(b) den bereits von dieser Validierungsbehorde wihrend vorangegangener
Validierungen mit der zustdndigen Behorde der anderen Partei gesammelten
Erfahrungen;
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44.22.

4.4.2.3.

4.43.
443.1.

4.43.2.

4.4.3.3.

4.4.3.4.

4.4.35.

(c) der Art der validierten Konstruktion, der Leistung und Erfahrung des
Antragstellers mit der Validierungsbehorde und

(d) dem Ergebnis der Bewertung der in Nummer 5.2 genannten Anforderungen an
die Erstqualifizierung und die fortlaufende Qualifizierung.

Wie in den technischen Durchfithrungsverfahren im Einzelnen dargelegt, wird die
Validierungsbehorde bei der ersten Validierung einer bestimmten Produktkategorie
vor allem die Prozesse und Methoden der Zertifizierungsbehorde besonderen
Verfahren und Kontrollen unterziehen. Geht noch vor Abschluss der ersten
Validierung ein weiterer Antrag fiir eine bestimmte Produktkategorie ein, wird die
Validierungsbehorde im Einzelfall festlegen, ob und in welchem Umfang die
besonderen Verfahren und Kontrollen zur Anwendung kommen.

Die wirksame Durchfilhrung der vorstehenden Grundsitze wird von dem
Aufsichtsgremium  fiir  Zertifizierung mithilfe der in den technischen
Durchfiihrungsverfahren festgelegten Messgrofen regelmifig erfasst, iiberwacht und
gepriift.

Zertifizierungsgrundlage

Fiir die Zwecke der Musterzulassung stiitzt sich die Validierungsbehorde auf die
Lufttiichtigkeitsstandards fiir ein dhnliches, eigenes Erzeugnis, die zum tatséchlichen
Zeitpunkt des Zertifizierungsantrags in Kraft und von der Zertifizierungsbehdrde
festgelegt worden waren, gegebenenfalls erginzt durch zusétzliche technische
Auflagen, wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegt.

Als Umweltschutzanforderungen, auf die sich das Verfahren der Validierung einer
Musterzulassung stiitzt, gelten die Anforderungen, die zu dem Zeitpunkt in der Partei
der Validierungsbehdrde in Kraft sind, an dem bei der Validierungsbehorde der
Antrag auf Validierung gestellt wird.

Die Validierungsbehdrde macht gegebenenfalls Angaben zu:
(a) Ausnahmen von geltenden Standards;
(b) Abweichungen von geltenden Standards;

(c) Ausgleichsfaktoren, die fiir ein gleichwertiges Sicherheitsniveau sorgen, wenn
die geltenden Standards nicht eingehalten werden.

Die Validierungsbehorde gibt etwaige besondere Bedingungen an, die sie anwendet
oder anzuwenden beabsichtigt, wenn die entsprechende Lufttiichtigkeitsvorschrift
keine angemessenen oder geeigneten Sicherheitsstandards fiir das Erzeugnis enthilt,
weil:

(a) das Erzeugnis neuartige oder ungewohnliche Konstruktionsmerkmale
gegeniiber der Konstruktionspraxis besitzt, auf der die einschligigen
Lufttiichtigkeitsvorschriften beruhen, oder

(b) das Erzeugnis fiir einen ungewdhnlichen Zweck bestimmt ist oder

(c) Erfahrungen aus dem Betrieb anderer gleichartiger Erzeugnisse oder aus
Erzeugnissen mit gleichartigen Konstruktionsmerkmalen gezeigt haben, dass
sich unsichere Zustinde einstellen konnen.

Bei der Angabe von Ausnahmen, Abweichungen, Ausgleichsfaktoren oder
besonderen Bedingungen beriicksichtigt die Validierungsbehdrde gebiihrend die
Standards der Zertifizierungsbehorde und stellt an die zu validierenden Erzeugnisse
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4.4.4.
4.4.4.1.

4.44.2.

4.4.4.3.

4.4.5.
44.5.1.

4.4.5.2.

keine hoheren Anforderungen als an gleichwertige eigene Erzeugnisse. Die
Validierungsbehdrde unterrichtet die Zertifizierungsbehorde iiber alle derartigen
Ausnahmen, Abweichungen oder besonderen Bedingungen.

Verfahren der Konstruktionszertifizierung

Die Zertifizierungsbehorde stellt sicher, dass die Validierungsbehdrde — wie in den
technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegt — alle einschligigen Daten und
Informationen erhélt, die diese benétigt, um sich mit der Konstruktion und der
Zertifizierung der zu validierenden, zivilen luftfahrttechnischen Erzeugnisse
dauerhaft vertraut zu machen.

Die Validierungsbehorde stellt ihre Musterzulassung fiir ein Luftfahrzeug, ein
Triebwerk oder einen Propeller aus, wenn:

(a) die Zertifizierungsbehorde ihre eigene Zulassung erteilt hat,

(b) die Zertifizierungsbehorde der Validierungsbehorde bescheinigt, dass das
Erzeugnis mit der in Nummer 4.4.3 genannten Zertifizierungsgrundlage in
Einklang steht;

(c) alle im Verlauf des von der Validierungsbehérde durchgefiihrten
Validierungsverfahrens aufgeworfenen Fragen gelost wurden und

(d) zusidtzliche verwaltungstechnische Anforderungen — wie in den technischen
Durchfiihrungsverfahren festgelegt — vom Antragsteller erfiillt wurden.

Fiir den Erhalt und die Aufrechterhaltung eines validierten Konstruktionszertifikats
nach den Bestimmungen dieses Anhangs muss der Antragsteller iiber alle
einschldgigen Konstruktionsinformationen, Zeichnungen und Priifberichte, auch iiber
Inspektionsaufzeichnungen fiir das zertifizierte Erzeugnis, verfiigen und diese der
Zertifizierungsbehdrde zur Verfligung stellen, um die zur Gewdhrleistung der
Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit und der FEinhaltung der geltenden
Umweltschutzbestimmungen in Bezug auf das Erzeugnis notwendigen Informationen
vorlegen zu konnen.

Validierung und automatische Akzeptanz

Konstruktionszertifikate, die von der Zertifizierungsbehorde ausgestellt wurden oder
deren Ausstellung derzeit von der Zertifizierungsbehorde bearbeitet wird, werden
von der Validierungsbehorde entweder automatisch akzeptiert oder validiert.

(@) Fir die der Validierung unterliegenden Zertifikate stellt die
Validierungsbehorde im Zuge eines Validierungsverfahrens — bei dem sich das
Mal ihrer Einbeziehung an den in Nummer 4.4.2 festgelegten Grundsétzen und
den technischen Durchfiihrungsverfahren bemisst — ein eigenes Zertifikat aus.

(b) Bei automatisch akzeptierten Zertifikaten erkennt die Validierungsbehdrde die
Zertifikate der Zertifizierungsbehdrde ohne technische Untersuchung oder
Validierung an und akzeptiert diese. In diesem Fall erkennt die
Validierungsbehorde das von der Zertifizierungsbehorde ausgestellte Zertifikat
als ihrem eigenen Zertifikat gleichwertig an, das nach ihren Rechtsvorschriften
und Verfahren ausgestellt wurde. Die Validierungsbehorde stellt kein eigenes
entsprechendes Zertifikat aus.

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Nummer4.4.2 stiitzt sich der in den
technischen Durchfiihrungsverfahren erlduterte Validierungsprozess soweit wie
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4.4.53.

4.4.6.

4.4.6.1.

4.4.7.

4.4.7.1.

4.4.7.2.

4.4.8.

4.4.8.1.

4.4.8.2.

4.4.9.
4.4.9.1.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

praktisch moglich auf die technischen Evaluierungen, Priifungen, Inspektionen und
Compliance-Zertifizierungen des anderen technischen Organs.

Die Modalititen fiir die Akzeptanz und Validierung von Zertifikaten sind in
Nummer 9 dieses Anhangs (Appendix 1 — Modalities of acceptance and validation of
certificates) dargelegt.

Ubertragung von Zertifikaten

Ubertrigt der Inhaber eines Konstruktionszertifikats sein Zertifikat auf eine andere
Rechtsperson, unterrichtet das fiir das Konstruktionszertifikat verantwortliche
technische Organ unverziiglich das andere technische Organ von der Ubertragung
und wendet das im technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegte und vereinbarte
Verfahren fiir die Ubertragung von Zertifikaten an.

Konstruktionsabhédngige betriebliche Anforderungen

Das technische Organ gewéhrleistet gegebenenfalls, dass Daten und Informationen
im Zusammenhang mit konstruktionsabhéngigen betrieblichen Anforderungen
wihrend des Validierungsverfahrens ausgetauscht werden.

Vorbehaltlich einer Vereinbarung zwischen den technischen Organen kann die
Validierungsbehorde  bei  einigen  konstruktionsabhidngigen  betrieblichen
Anforderungen die Compliance-Erkliarung der Zertifizierungsbehdrde akzeptieren.

Musterspezifische Betriebsunterlagen und Betriebsdaten

Einige musterspezifische Betriebsunterlagen und Betriebsdaten, darunter betriebliche
Eignungsdaten = im  System der  Europdischen  Union  sowie  die
Luftfahrzeugbewertungsberichte im chinesischen System, die vom Inhaber der
Musterzulassung vorgelegt werden, werden von der Zertifizierungsbehdrde
genehmigt oder akzeptiert.

Diese Betriebsunterlagen und Betriebsdaten konnen — wie in den technischen
Durchfiihrungsverfahren festgelegt — von der Validierungsbehorde entweder
automatisch akzeptiert oder validiert werden.

Zeitgleiche Zertifizierung

Sofern vom Antragsteller mit beiden technischen Organen so vereinbart, kann — wie
in den technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegt — gegebenenfalls auf ein
zeitgleiches Zertifizierungsverfahren zuriickgegriffen werden. Beide technische
Organe erkennen die moglichen Vorteile einer solchen Vorgehensweise an.

Produktion

Da die Systeme der Parteien fiir die Produktion luftfahrttechnischer Erzeugnisse als
hinreichend vergleichbar erachtet werden, akzeptiert die einfiihrende Partei,
vorbehaltlich der Bestimmungen der Nummern4.5.2 bis4.5.10, die
Produktzertifizierung und das Aufsichtssystem der anderen Partei im Rahmen dieses
Anhangs.

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Nummern4.5.4 und 4.5.5 und sonstiger
Vereinbarungen zwischen den technischen Organen, darf das technische Organ der
einfiihrenden Partei keine Produktionsgenehmigung fiir einen Hersteller ausstellen,
der primir in der ausfiihrenden Partei anséssig ist.
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4.5.3.

Die Bestimmungen der Nummer 4.5.1 gelten auch

(a)

(b)

(©)

wenn die Verantwortlichkeiten des Konstruktionsstaats von einem Drittland
wahrgenommen werden, sofern die zustindige Behorde der ausfiihrenden
Partei mit der Behorde des Konstruktionsstaats Verfahren zur Kontrolle der
Schnittstelle zwischen dem Inhaber des Konstruktionszertifikats und dem
Inhaber des Produktionszertifikats festgelegt und durchgefiihrt hat;

fiir die Produktion von Teilen und Ausriistungen durch einen Inhaber eines
alleinigen Produktionszertifikats, der primér auBerhalb der Hoheitsgebiete der
Parteien anséssig ist;

vorbehaltlich einer Uberpriifung zwischen den technischen Organen im
Einzelfall, fiir die Produktion von Turbinen und Propellern durch den Inhaber
eines alleinigen Produktionszertifikats, der primdr auBerhalb der
Hoheitsgebiete der Parteien ansdssig ist.
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4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

4.5.10.

4.6.

4.6.1.

Die Parteien vereinbaren, dass ein von der zustindigen Behorde der ausfiihrenden
Partei fiir primdr im Hoheitsgebiet dieser Partei ansdssige Betriebe ausgestelltes
Produktionszertifikat, das nach den Bestimmungen von Nummer 4.5.1 akzeptiert
wird, auf Herstellungsstandorte und -anlagen im Hoheitsgebiet der anderen Partei
oder eines Drittlands, unabhidngig vom Rechtsstatus dieser Herstellungsstandorte
oder -anlagen und der Art des an diesen Standorten hergestellten luftfahrttechnischen
Erzeugnisses, ausgeweitet werden kann. In diesem Fall bleibt die zustindige Behdrde
der ausfiihrenden Partei fiir die Aufsicht {iber diese Herstellungsstandorte
und -anlagen zustindig und die einflihrende Partei stellt kein eigenes Zertifikat fiir
dasselbe Erzeugnis aus.

Die zwischen den technischen Organen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Abkommens vereinbarten Modalititen fiir die Produktionsaufsicht {iber die
Herstellungsstandorte und -anlagen im Hoheitsgebiet der anderen Partei diirfen nicht
ohne die Zustimmung beider technischen Organe gedndert werden.

Die alleinigen Produktionszertifikate, die vom technischen Organ einer Partei den im
Hoheitsgebiet der anderen Partei ansdssigen Produktionsbetrieben ausgestellt wurden
und die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens noch gelten, werden im
Einzelfall von den technischen Organen tiberpriift. In Riicksprache mit den Inhabern
der Produktionszertifikate konnen einige Produktionszertifikate innerhalb einer
annehmbaren Frist aufgehoben werden.

Unterliegt ein Inhaber eines Produktionszertifikats der Regulierung einer zustindigen
Behorde einer Partei und der Inhaber des Konstruktionszertifikats unterliegt der
Regulierung einer zustdndigen Behorde der anderen Partei, legen die technischen
Organe Verfahren fest, um die Verantwortlichkeiten jeder Partei fiir die Kontrolle
der Schnittstelle zwischen dem Inhaber des Konstruktionszertifikat und dem Inhaber
des Produktionszertifikats zu bestimmen.

Handelt es sich beim Inhaber des Konstruktionszertifikats und dem
Produktionsbetrieb nicht um dieselbe juristische Person, hat der Inhaber des
Konstruktionszertifikats fiir die Zwecke der Ausfuhr ziviler luftfahrttechnischer
Erzeugnisse im Rahmen dieses Anhangs geeignete Vereinbarungen mit dem
Produktionsbetrieb zu treffen, um eine zufriedenstellende Koordinierung zwischen
Produktion und Konstruktion sowie eine ordnungsgemifle Unterstiitzung der
Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit der luftfahrttechnischen Erzeugnisse zu
gewihrleisten.

Eine Liste der chinesischen Inhaber von Produktionszertifikaten, darunter auch
Inhaber chinesischer Genehmigungen auf der Grundlage von TSO (technische
Beschreibungen und Festlegungen), deren Produktion von der Europdischen Union
akzeptiert wird, wird in den amtlichen Bekanntmachungen des technischen Organs
der Européischen Union verdffentlicht und regelmidfBig aktualisiert.

Erzeugnisse, die entsprechend dem chinesischen Luftrecht nach der Produktion im
Rahmen einer Musterzulassung oder entsprechend dem Luftrecht der Europdischen
Union nach dem Verfahren der Herstellung ohne Genehmigung als Herstellerbetrieb
produziert werden, werden im Einzelfall von den technischen Organen gepriift.

Ausfuhrbescheinigungen und -formblitter

Formblatter
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4.6.1.1.

4.6.2.
4.6.2.1.

4.6.2.2.

4.6.3.
4.6.3.1.

Formblitter fir die ausfiihrende Partei:

(a) wenn es sich um die chinesische ausfithrende Partei handelt: CAAC Formblatt
AAC-157 fiir neue und gebrauchte Luftfahrzeuge und das Formblatt AAC-038
fiir sonstige neue Erzeugnisse.

(b) wenn es sich um die Européische Union als ausfiithrende Partei handelt: EASA
Formblatt 27 fiir neue und gebrauchte Luftfahrzeuge und EASA Formblatt 1
fiir sonstige neue Erzeugnisse.

Neue Luftfahrzeuge

Wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegt, stellt die zustindige
Behorde der ausfilhrenden Partei oder gegebenenfalls der zugelassene
Produktionsbetrieb ein Export-Lufttiichtigkeitszeugnis aus (CAAC Formblatt 157
oder EASA-Formblatt 27), mit dem bestétigt wird, dass das betreffende Luftfahrzeug

(a) einer von der einfilhrenden Partei gemdl diesem Anhang genehmigten
Musterbauart entspricht;

(b) sich in einem sicheren Betriebszustand befindet, d.h. auch den geltenden
Lufttiichtigkeitsanweisungen der einfithrenden Partei, die von dieser mitgeteilt
wurden, entspricht und

(c) allen von der einfiihrenden Partei festgelegten und mitgeteilten zusétzlichen
Anforderungen gentigt.

Vorbehaltlich der Bestimmung in Nummer 4.5 dieses Anhangs akzeptiert die
einfiihrende Partei bei neuen Luftfahrzeugen das Lufttiichtigkeitszeugnis der
ausfiithrenden Partei.

Gebrauchte Luftfahrzeuge

Fir gebrauchte Luftfahrzeuge, fir die die einfilhrende Partei ein
Konstruktionszertifikat  erteilt hat, stellt die zustindige Behorde des
Eintragungsstaates, aus dem das FErzeugnis ausgefiihrt wird, ein Export-
Lufttiichtigkeitszeugnis aus, mit dem bestétigt wird, dass das Luftfahrzeug

(@) einer von der einfilhrenden Partei gemill diesem Anhang genehmigten
Musterbauart entspricht;

(b) sich in einem sicheren Betriebszustand befindet, d.h. auch allen geltenden
Lufttiichtigkeitsanweisungen der einfithrenden Partei, die von dieser mitgeteilt
wurden, entspricht;

(c) wihrend seiner Lebensdauer auf der Grundlage genehmigter Verfahren und
Methoden ordnungsgemill instand gehalten wurde (nachgewiesen durch
Protokolle und Instandhaltungsaufzeichnungen) und

(d) allen von der einfiihrenden Partei festgelegten und mitgeteilten zusétzlichen
Anforderungen gentigt.
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4.6.3.2.

4.6.3.3.

4.6.3.4.

4.6.3.5.

4.6.4.
4.6.4.1.

4.6.4.2.

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

Gebrauchte Luftfahrzeuge diirfen nur dann ausgefiihrt werden, wenn ein Inhaber
entweder eine Musterzulassung oder eine eingeschriankte Musterzulassung oder eine
Musterzulassung fiir ein Luftfahrzeug einer eingeschrinkten Kategorie zum
Nachweis der Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit dieses Luftfahrzeugs vorweisen
kann.

Bei gebrauchten Luftfahrzeugen, die im Rahmen ihres Aufsichtssystems fiir die
Produktion hergestellt wurden, erkldren sich beide Parteien bereit, einander auf
Anfrage bei der Beschaffung folgender Daten und Informationen zu unterstiitzen:

(a) Konfiguration des Luftfahrzeugs bei seiner Auslieferung und

(b) spdtere von der betreffenden Partei genehmigte Verdnderungen und
Reparaturen des Luftfahrzeugs.

Die einfiihrende Partei kann, wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren
angegeben, Inspektions- und Instandhaltungsaufzeichnungen anfordern.

Ist im Zuge der Bewertung der Lufttiichtigkeit eines gebrauchten Luftfahrzeugs, das
ausgeflihrt werden soll, die zustindige Behorde der ausfiithrenden Partei nicht in der
Lage, alle in Nummer 4.6.3.1 oder Nummer 4.6.3.3 genannten Anforderungen zu
erfiillen,

(a) teilt sie dies der zustindigen Behorde der einfiihrenden Partei mit;

(b) koordiniert sie mit der zustindigen Behorde der einfiihrenden Partei, wie in den
technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegt, deren Akzeptanz oder
Ablehnung der Ausnahmen von den geltenden Anforderungen und

(c) dokumentiert jegliche akzeptierte Ausnahmen bei der Ausfuhr des
Erzeugnisses.

Neue luftfahrttechnische Erzeugnisse mit Ausnahme vollstindiger Luftfahrzeuge

Wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegt, stellt die zustindige
Behorde der ausfilhrenden Partei oder gegebenenfalls der zugelassene
Produktionsbetrieb ein Lufttiichtigkeitsetikett aus (CAAC Formblatt ACC-038 oder
EASA-Formblatt 1), mit dem bestétigt wird, dass das neue zivile luftfahrttechnische
Erzeugnis (vollstindige Luftfahrzeugnisse ausgenommen)

(a) den von der einfiihrenden Partei genehmigten Konstruktionsdaten entspricht;
(b) sich in einem betriebssicheren Zustand befindet und

(c) allen von der einfiihrenden Partei festgelegten und mitgeteilten zusétzlichen
Anforderungen gentigt.

Vorbehaltlich der Bestimmung in Nummer 4.5 in diesem Anhang akzeptiert die
einfiihrende Partei das Lufttiichtigkeitsetikett der ausfiihrenden Partei.

Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit

Die technischen Organe sind verpflichtet, MaBinahmen zu ergreifen, um unsichere
Zustinde bei den Erzeugnissen zu beheben, fiir die sie die Zertifizierungsbehorde
sind.

Auf Anfrage unterstiitzt eine zustindige Behorde einer Partei die zustindige Behorde
der anderen Partei bei der Festlegung etwaiger MaBnahmen, die fiir die
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4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit luftfahrttechnischer Erzeugnisse, die im
Rahmen des Konstruktions- oder Produktionssystems der Ersteren konstruiert oder
produziert wurden, fiir notwendig erachtet werden.

Werden bei einem unter diesen Anhang fallenden Erzeugnis Betriebsprobleme oder
sonstige potenzielle Sicherheitsprobleme festgestellt, die dazu fithren, dass die
Zertifizierungsbehorde eine Untersuchung durchfiihrt, unterstiitzt das technische
Organ der anderen Partei auf Anfrage diese Untersuchung und gibt die einschlégigen
Informationen weiter, die ihm von seinen jeweiligen Regulierungsstellen zu
Ausfillen, Fehlfunktionen, Méngeln oder sonstigen Ereignissen im Zusammenhang
mit diesem Erzeugnis iibermittelt werden.

Mit den in diesem Anhang festgelegten Berichtspflichten des Zertifikatinhabers
gegeniiber  der  Zertifizierungsbehorde und dem  hier  festgelegten
Informationsaustausch gilt die Verpflichtung jedes Zertifikatinhabers, der
Validierungsbehorde Ausfille, Fehlfunktionen, Méngel oder sonstige Ereignisse
mitzuteilen, als erfiillt.

Die MaBnahmen zur Behebung unsicherer Zustinde und der Austausch von
Sicherheitsinformationen nach den Nummern4.7.1 bis 4.7.4 werden in den
technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegt.

Das technische Organ einer Partei sorgt dafiir, dass das technische Organ der anderen
Partei stets alle zwingend vorgeschriebenen Informationen {iber die
Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit der luftfahrttechnischen Erzeugnisse, die im
Rahmen des Aufsichtssystems einer Partei konstruiert oder hergestellt werden und
die unter diesen Anhang fallen, erhélt.

Jede Anderung des Lufttiichtigkeitsstatus eines von einem technischen Organ einer
Partei ausgestellten Zertifikats ist dem technischen Organ der anderen Partei zeitnah
mitzuteilen.

QUALIFIKATION DER ZUSTANDIGEN BEHORDEN

Qualifikationsanforderungen an die Akzeptanz von Feststellungen und
Zertifikaten

Jede Partei hilt ein strukturiertes und wirksames Zertifizierungs- und
Aufsichtssystem fiir die verschiedenen Tatigkeiten aufrecht, die unter den
Anwendungsbereich dieses Anhangs fallen, beispielsweise

(a) eine Rechts- und Regelungsstruktur, die insbesondere die regulatorischen
Befugnisse gegeniiber den regulierten Rechtspersonen gewéhrleistet;

(b) eine Organisationsstruktur mit wu.a. einer klaren Zuweisung der
Zusténdigkeiten;

(c) ausreichende Ressourcen, wie etwa angemessen qualifiziertes Personal mit
ausreichenden Kenntnissen, Erfahrungen und Schulungen;

(d) geeignete Prozesse, die in Strategien und Verfahren dokumentiert sind;

(e) Dokumentation und Aufzeichnungen;
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®

ein bewéhrtes Inspektionsprogramm, das gewéhrleistet, dass der Rechtsrahmen
von den verschiedenen Komponenten des Aufsichtssystems einheitlich
umgesetzt wird.
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5.2.

5.2.1.
5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3.

5.2.1.4.

5.2.2.
52.2.1.

522.2.

5.223.

5224.

5.2.2.5.

5.2.2.6.

Ausgangsqualifikation und fortlaufende Qualifizierung der zustindigen
Behorden

Ausgangsqualifikation der zustdndigen Behorden

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Nummer 5.2.1.3 und als Ergebnis der
vertrauensbildenden Mafinahmen, die vor der Unterzeichnung dieses Abkommens
eingeleitet worden waren, wird bei den in Nummer 4.1 genannten zustindigen
Behorden davon ausgegangen, dass sie die in Nummer 5.1 festgelegten
Anforderungen erfiillen.

So haben es erste gegenseitige Bewertungen beiden Parteien ermoglicht
festzustellen, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens die
Sicherheitsaufsichtssysteme beider Parteien so kompatibel sind, dass dieser Anhang
verabschiedet werden kann.

Beide Parteien sind sich dariiber einig, dass wihrend eines Ubergangszeitraums in
den Bereichen Konstruktion und Produktion der Umfang des Riickgriffs auf
Zertifikate, Genehmigungen und Feststellungen zum Nachweis der Compliance im
Zuge der unter diesen Anhang fallenden jeweiligen Akzeptanz- und
Validierungsprozesse der zustindigen Behorden voneinander abweicht.

Wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren angegeben, werden die
gegenseitigen wiederholten Bewertungen zwischen den Parteien fortgesetzt.

Fortlaufende Qualifizierung der zustdndigen Behorden

Um das gegenseitige Vertrauen in die Systeme der jeweils anderen Partei
aufrechtzuerhalten, bewerten die technischen Organe regelméafBig die Einhaltung der
in Nummer 5.1 festgelegten Qualifizierungsanforderungen durch die zustidndigen
Behorden der anderen Partei.

Die Modalititen dieser fortgesetzten gegenseitigen Bewertungen werden in den
technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegt.

Die zustdndigen Behorden unterziehen sich solchen Bewertungen und sorgen dafiir,
dass die regulierten Stellen beiden technischen Organen den Zugang gewihren.

Ist ein technisches Organ der Auffassung, dass die fachliche Kompetenz einer
zustdndigen Behorde nicht mehr ausreicht oder die Akzeptanz der von einer
zustidndigen Behorde ausgestellten Feststellungen oder Zertifikate ausgesetzt werden
sollte, setzen sich die technischen Organe hierilbber ins Benehmen, um
AbhilfemaBnahmen festzulegen.

Kann im Wege gegenseitig akzeptierter Mittel das Vertrauen nicht wieder hergestellt
werden, kann jedes technische Organ die Angelegenheit an das Aufsichtsgremium
fiir die Zertifizierung verweisen.

Kann die Angelegenheit im Aufsichtsgremium fiir die Zertifizierung nicht beigelegt
werden, kann jede Partei diese an den gemél Artikel 15 des Abkommens und nach
Nummer 3.2.2 dieses Anhangs eingesetzten Gemeinsamen Ausschuss weiterleiten.

KOMMUNIKATION
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Die gesamte Kommunikation zwischen den zustidndigen Behorden, auch die in den
technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegte Dokumentation, erfolgt in
englischer Sprache.

Im Einzelfall kdnnen die technischen Organe Ausnahmen hiervon vereinbaren.

TECHNISCHE KONSULTATIONEN

Nach Artikel 15 dieses Abkommens behandeln die technischen Organe Fragen im
Zusammenhang mit der Durchfithrung dieses Anhangs im Wege der Konsultation.

Die technischen Organe unternehmen alle Anstrengungen, um Fragen auf einer
moglichst niedrigen Ebene zu l8sen, indem sie auf die in den technischen
Durchfiihrungsverfahren genannte Vorgehensweise zuriickgreifen, bevor die
Angelegenheit an den Gemeinsamen Ausschuss verwiesen wird.

UNTERSTUTZUNG VON ZERTIFIZIERUNGSTATIGKEITEN

Fir die im Zusammenhang mit der Konstruktions-, Produktions- und
Umweltzertifizierung stehenden Tétigkeiten der Aufsicht liber die Zertifizierung und
die Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit konnen die zustindigen Behorden auf
Anfrage, im gegenseitigen Einvernehmen und soweit es die Ressourcen zulassen,
sich gegenseitig technische Unterstiitzung, Daten und Informationen zur Verfiigung
stellen. Die Art und Weise, wie diese Unterstlitzung zur Verfiigung gestellt wird,
wird in den technischen Durchfiihrungsverfahren beschrieben.

Die nach Nummer 8.1 angeforderte und gewéhrte Unterstiitzung hat keinen Einfluss
auf sonstige in diesem Anhang genannte Verpflichtungen zum Daten- und
Informationsaustausch.

Wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren festgelegt, kann die Unterstiitzung
beispielsweise Folgendes umfassen:

(a) Feststellung der Einhaltung der Vorgaben;
(b) Uberwachung und Aufsicht.

Unterstiitzung kann auch fiir die Einfuhr gebrauchter Luftfahrzeuge angefordert
werden, die vorher von einer der Parteien ausgefiihrt worden waren. Die zustindige
Behorde einer Partei kann die zustindige Behorde der anderen Partei darin
unterstiitzen, Informationen zur Konfiguration des Luftfahrzeugs zum Zeitpunkt
seiner Ausfuhr zu erhalten.
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9. ANLAGE 1 — MODALITATEN DER AKZEPTANZ UND VALIDIERUNG VON
ZERTIFIKATEN

9.1. Zertifikate, die im Rahmen des Regelungssystems der Europiischen Union
ausgestellt werden

Zertifikat Akzeptanz Bemerkung
Validierung
Von der | Validierung Validierung nach den in Nummer 4.4.2 dieses Anhangs
zustidndigen und in den technischen Durchfiihrungsverfahren
Behorde der dokumentierten Grundsétzen fiir den Umfang der
Européischen Einbeziehung. Wie in den technischen
Union Durchfiihrungsverfahren festgelegt, werden einige
ausgestellte Daten automatisch akzeptiert, darunter insbesondere
Musterzulassung Folgende:
a) das Flughandbuch;
b) das Handbuch fiir den Triebwerkeinbau
(Musterzulassung fiir Triebwerke);
c) Anforderung an die Beschrinkung der
Lufttiichtigkeit (einschlieBlich Anweisungen
zur Beschrinkung der Lufttiichtigkeit und
Zertifizierungsanforderungen an die
Instandhaltung);
d) Handbuch fiir strukturelle Reparaturen;
e) Anweisung zur  Aufrechterhaltung  der
Lufttiichtigkeit von Verbindungssystemen zur
elektrischen Verkabelung;
f) Handbuch zur Gewichtsbilanz
Von der | Validierung Signifikante erginzende Musterzulassung,
zustandigen signifikante erhebliche Anderungen: Validierung
Behorde der EU nach den in Nummer 4.4.2 dieses Anhangs und in den
ausgestellte technischen Durchfiihrungsverfahren dokumentierten
zusétzliche Grundsétzen fiir den Umfang der Einbeziehung. Einige
Musterzulassung; signifikante  ergidnzende Musterzulassungen oder
von der signifikante umfangreiche Anderungen, wie in den
zustindigen technischen ~ Durchfilhrungsverfahren = angegeben,
Behorde der EU werden im Rahmen eines gestrafften
genehmigte Validierungsprozesses validiert, der sich auf das
erhebliche technische Vertrautmachen ohne Einbeziehung der
Anderungen Validierungsbehorde in die Téatigkeiten zum Nachweis

der Einhaltung der Vorschriften beschréankt.
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Zertifikat

Akzeptanz
Validierung

/ Bemerkung

Nichtsignifikante erginzende Musterzulassung:
Validierung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens,
wie in dem technischen Durchfithrungsverfahren
angegeben.

Nichtsignifikante
erhebliche
Anderungen und
erhebliche
Reparaturen

Automatische Akzeptanz

Von der | Validierung

zustandigen
Behorde der EU
ausgestellte TSO
(Technische
Beschreibung und
Festlegungen)

Validierung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens,
wie in dem technischen Durchfiihrungsverfahren
angegeben.

Geringfiigige
Anderungen und
Reparaturen, die
von der
zustindigen
Behorde der EU
oder einer nach
EU-Recht
genehmigten
Organisation
genehmigt
wurden

Automatische Akzeptanz

9.2. Zertifikate, die im Rahmen

des chinesischen Regelungssystems ausgestellt

werden
Zertifikat Akzeptanz Bemerkung
Vom chinesischen | Validierung Validierungsprozess nach den in Nummer 4.4.2 dieses
technischen Organ Anhangs und in den technischen Durchfiihrungsverfahren
ausgestellte dokumentierten Grundsidtzen fiir den Umfang der
Musterzulassung Einbeziehung.
Vom chinesischen | Validierung Validierungsprozess nach den in Nummer 4.4.2 dieses

technischen Organ
ausgestellte
erginzende
Musterzulassung

Von der chinesischen

Anhangs und in den technischen Durchfiihrungsverfahren
dokumentierten Grundséitzen fiir den Umfang der
Einbeziehung.
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Zertifikat

Akzeptanz

Bemerkung

zustdndigen Behorde
genehmigte

erhebliche
Anderungen

Von der zustindigen
chinesischen Behorde
ausgestellte TSO
(Technische

Beschreibung
Festlegungen)

und

Validierung

Validierungsprozess nach den in Nummer 4.4.2 dieses
Anhangs und in den technischen Durchfiihrungsverfahren
dokumentierten Grundsidtzen fiir den Umfang der
Einbeziehung. Einige Genehmigungen von TSO
(technische Beschreibung und Festlegungen), wie in den
technischen Durchfiihrungsverfahren angegeben, werden
im Rahmen eines gestrafften Validierungsprozesses
validiert, der sich auf das technische Vertrautmachen ohne
Einbeziehung der Validierungsbehdrde in die Tatigkeiten
zum Nachweis der Einhaltung der Vorschriften beschréinkt.

Von der chinesischen
zustdndigen Behorde

Automatische
Akzeptanz

genehmigte
geringfuigige
Anderungen

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

DE

Durchfiihrungsbestimmungen

Die in den vorstchenden Tabellen genannten verwaltungstechnischen
Vorgehensweisen flihren zu keiner technischen Untersuchung: Sobald das
vollstindige Anwendungspaket, wie in den technischen Durchfiihrungsverfahren
angegeben, bei der Validierungsbehdrde eingeht, wird das validierte Zertifikat von
der Validierungsbehorde innerhalb von hochstens drei (3) bis fiinf (5) Wochen,
abhéngig von der Komplexitit des Erzeugnisses, ausgestellt.

Die Einstufung als geringfiigig/erheblich und signifikant/nichtsignifikant wird von
der Zertifizierungsbehdrde entsprechend den Kriterien und Begriffsbestimmungen in
diesen Anhang vorgenommen und entsprechend den geltenden Vorschriften und
Verfahren der Zertifizierungsbehorde ausgelegt.

Bei der Festlegung, ob eine konkrete erginzende Musterzulassung oder
umfangreiche Anderung signifikant oder nichtsignifikant ist, betrachtet die
Zertifizierungsbehdrde die Anderung vor dem Hintergrund aller vorherigen
einschligigen Konstruktionsinderungen und aller diesbeziiglichen Anderungen der
geltenden  Zertifizierungsspezifikationen, die in die Musterzulassung des
Erzeugnisses aufgenommen worden waren. Anderungen entsprechend einem der
folgenden Kriterien gelten automatisch als signifikant:

(a) Anderungen gegeniiber der oder den

Konstruktionsgrundlagen,

allgemeinen  Konfiguration

(b) die fiir die Zertifizierung des Erzeugnisses, das gedndert werden soll,
getroffenen Annahmen, wéren nicht mehr giiltig.
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	ANHANG 1
	LUFTTÜCHTIGKEITS- UND UMWELTZERTIFIZIERUNG
	1. ANWENDUNGSBEREICH
	1.1. Dieser Anhang betrifft 1) die gegenseitige Anerkennung der Konformitätsfeststellungen, Zertifikate und Dokumentation sowie 2) die technische Unterstützung in folgenden Bereichen:
	1.2. Einzelne gebrauchte oder umgebaute Triebwerke, Propeller, Teile und Ausrüstungen fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Anhangs. Gebrauchte Luftfahrzeuge fallen in den Anwendungsbereich dieses Anhangs.
	1.3. Die im Rahmen von Chinas Aufsichtssystem für die Lufttüchtigkeit erteilten Zulassungen für Teilehersteller fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Anhangs.

	2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
	2.1. Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck

	3. Aufsichtsgremium für die Zertifizierung
	3.1. Einrichtung und Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums für die Zertifizierung
	3.1.1. Hiermit wird unter der gemeinsamen Leitung der Technischen Organe ein Gremium für die technische Koordinierung – das Aufsichtsgremium für die Zertifizierung – eingerichtet, das dem Gemeinsamen Ausschuss der Parteien gegenüber rechenschaftspflic...
	3.1.2. Das Aufsichtsgremium für die Zertifizierung gibt sich eine Geschäftsordnung.
	3.1.3. Die gemeinsame Leitung kann zusätzliche Teilnehmer einladen, um die Erfüllung des Mandats des Aufsichtsgremiums für die Zertifizierung zu erleichtern.

	3.2. Mandat
	3.2.1. Das Aufsichtsgremium für die Zertifizierung tritt regelmäßig zusammen, um die effektive Funktionsweise und Durchführung dieses Anhangs zu gewährleisten. Zu seinen Funktionen gehören insbesondere:
	3.2.2. Das Aufsichtsgremium für die Zertifizierung meldet ungelöste Fragen dem Gemeinsamen Ausschuss der Parteien und gewährleistet die Umsetzung der Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschusses der Parteien in Bezug auf diesen Anhang.


	4. DURCHFÜHRUNG
	4.1. Zuständige Behörden
	4.1.1. Für die Konstruktionszertifizierung sind folgende Behörden zuständig:
	4.1.2. Für die Produktzertifizierung sind folgende Behörden zuständig:

	4.2. Technische Durchführungsverfahren
	4.2.1. Das Aufsichtsgremium für die Zertifizierung wird Arbeitsverfahren, sogenannte „Technische Durchführungsverfahren“ entwickeln, um die Durchführung dieses Anhangs zu erleichtern, indem insbesondere die Anforderungen und Tätigkeiten der Schnittste...
	4.2.2. Diese technischen Durchführungsverfahren werden sich mit den zwischen den Systemen der Parteien bestehenden Unterschieden bei den Lufttüchtigkeits- und Umweltzertifizierungen befassen.

	4.3. Austausch und Schutz vertraulicher und geschützter Daten und Informationen
	4.3.1. Der Daten- und Informationsaustausch im Rahmen der auf der Grundlage dieses Anhangs durchgeführten Tätigkeiten unterliegen den Bestimmungen des Artikels 10 des Abkommens.
	4.3.2. Wie in den technischen Durchführungsverfahren im Einzelnen dargelegt, ist der Daten- und Informationsaustausch während der Validierungstätigkeiten seinem Wesen und Inhalt nach auf das zu begrenzen, was für den Zweck des Nachweises der Einhaltun...
	4.3.3. Wie in den technischen Durchführungsverfahren im Einzelnen dargelegt, sollte jede Unstimmigkeit im Hinblick auf Daten- und Informationsanforderungen durch eine zuständige Behörde oder ein technisches Organ im Wege eines stufenweisen Eskalations...

	4.4. Konstruktion
	4.4.1. Allgemeine Bestimmungen
	4.4.1.1. Dieser Anhang befasst sich mit allen Konstruktionszertifikaten und deren Änderungen im Rahmen des in Nummer 1 dieses Anhangs festgelegten Umfangs, insbesondere mit:
	4.4.1.2. Wie in den technischen Durchführungsverfahren im Einzelnen dargelegt, werden die von dem europäischen technischen Organ ausgestellten eingeschränkten Musterzulassungen und die von dem chinesischen technischen Organ ausgestellten Musterzulassu...
	4.4.1.3. Für die Durchführung dieses Anhangs vereinbaren die Parteien, vorbehaltlich der in Nummer 5 dieses Anhangs genannten fortlaufenden Qualifizierungsanforderungen, Folgendes:
	4.4.1.4. Ein Antrag auf Erteilung eines Konstruktionszertifikats ist über die Zertifizierungsbehörde an die Validierungsbehörde zu richten – sofern angemessen und wie in den technischen Durchführungsverfahren angegeben.

	4.4.2. Umfang der Einbeziehung der Validierungsbehörde
	4.4.2.1. In welchem Umfang die Validierungsbehörde während des Validierungsprozesses einbezogen wird, ist in Nummer 4.4.5 dieses Anhangs sowie in den technischen Durchführungsverfahren festgelegt und hängt von Folgendem ab:
	4.4.2.2. Wie in den technischen Durchführungsverfahren im Einzelnen dargelegt, wird die Validierungsbehörde bei der ersten Validierung einer bestimmten Produktkategorie vor allem die Prozesse und Methoden der Zertifizierungsbehörde besonderen Verfahre...
	4.4.2.3. Die wirksame Durchführung der vorstehenden Grundsätze wird von dem Aufsichtsgremium für Zertifizierung mithilfe der in den technischen Durchführungsverfahren festgelegten Messgrößen regelmäßig erfasst, überwacht und geprüft.

	4.4.3. Zertifizierungsgrundlage
	4.4.3.1. Für die Zwecke der Musterzulassung stützt sich die Validierungsbehörde auf die Lufttüchtigkeitsstandards für ein ähnliches, eigenes Erzeugnis, die zum tatsächlichen Zeitpunkt des Zertifizierungsantrags in Kraft und von der Zertifizierungsbehö...
	4.4.3.2. Als Umweltschutzanforderungen, auf die sich das Verfahren der Validierung einer Musterzulassung stützt, gelten die Anforderungen, die zu dem Zeitpunkt in der Partei der Validierungsbehörde in Kraft sind, an dem bei der Validierungsbehörde der...
	4.4.3.3. Die Validierungsbehörde macht gegebenenfalls Angaben zu:
	4.4.3.4. Die Validierungsbehörde gibt etwaige besondere Bedingungen an, die sie anwendet oder anzuwenden beabsichtigt, wenn die entsprechende Lufttüchtigkeitsvorschrift keine angemessenen oder geeigneten Sicherheitsstandards für das Erzeugnis enthält,...
	4.4.3.5. Bei der Angabe von Ausnahmen, Abweichungen, Ausgleichsfaktoren oder besonderen Bedingungen berücksichtigt die Validierungsbehörde gebührend die Standards der Zertifizierungsbehörde und stellt an die zu validierenden Erzeugnisse keine höheren ...

	4.4.4. Verfahren der Konstruktionszertifizierung
	4.4.4.1. Die Zertifizierungsbehörde stellt sicher, dass die Validierungsbehörde – wie in den technischen Durchführungsverfahren festgelegt – alle einschlägigen Daten und Informationen erhält, die diese benötigt, um sich mit der Konstruktion und der Ze...
	4.4.4.2. Die Validierungsbehörde stellt ihre Musterzulassung für ein Luftfahrzeug, ein Triebwerk oder einen Propeller aus, wenn:
	4.4.4.3. Für den Erhalt und die Aufrechterhaltung eines validierten Konstruktionszertifikats nach den Bestimmungen dieses Anhangs muss der Antragsteller über alle einschlägigen Konstruktionsinformationen, Zeichnungen und Prüfberichte, auch über Inspek...

	4.4.5. Validierung und automatische Akzeptanz
	4.4.5.1. Konstruktionszertifikate, die von der Zertifizierungsbehörde ausgestellt wurden oder deren Ausstellung derzeit von der Zertifizierungsbehörde bearbeitet wird, werden von der Validierungsbehörde entweder automatisch akzeptiert oder validiert.
	4.4.5.2. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Nummer 4.4.2 stützt sich der in den technischen Durchführungsverfahren erläuterte Validierungsprozess soweit wie praktisch möglich auf die technischen Evaluierungen, Prüfungen, Inspektionen und Compliance-Ze...
	4.4.5.3. Die Modalitäten für die Akzeptanz und Validierung von Zertifikaten sind in Nummer 9 dieses Anhangs (Appendix 1 – Modalities of acceptance and validation of certificates) dargelegt.

	4.4.6. Übertragung von Zertifikaten
	4.4.6.1. Überträgt der Inhaber eines Konstruktionszertifikats sein Zertifikat auf eine andere Rechtsperson, unterrichtet das für das Konstruktionszertifikat verantwortliche technische Organ unverzüglich das andere technische Organ von der Übertragung ...

	4.4.7. Konstruktionsabhängige betriebliche Anforderungen
	4.4.7.1. Das technische Organ gewährleistet gegebenenfalls, dass Daten und Informationen im Zusammenhang mit konstruktionsabhängigen betrieblichen Anforderungen während des Validierungsverfahrens ausgetauscht werden.
	4.4.7.2. Vorbehaltlich einer Vereinbarung zwischen den technischen Organen kann die Validierungsbehörde bei einigen konstruktionsabhängigen betrieblichen Anforderungen die Compliance-Erklärung der Zertifizierungsbehörde akzeptieren.

	4.4.8. Musterspezifische Betriebsunterlagen und Betriebsdaten
	4.4.8.1. Einige musterspezifische Betriebsunterlagen und Betriebsdaten, darunter betriebliche Eignungsdaten im System der Europäischen Union sowie die Luftfahrzeugbewertungsberichte im chinesischen System, die vom Inhaber der Musterzulassung vorgelegt...
	4.4.8.2. Diese Betriebsunterlagen und Betriebsdaten können – wie in den technischen Durchführungsverfahren festgelegt – von der Validierungsbehörde entweder automatisch akzeptiert oder validiert werden.

	4.4.9. Zeitgleiche Zertifizierung
	4.4.9.1. Sofern vom Antragsteller mit beiden technischen Organen so vereinbart, kann – wie in den technischen Durchführungsverfahren festgelegt – gegebenenfalls auf ein zeitgleiches Zertifizierungsverfahren zurückgegriffen werden. Beide technische Org...


	4.5. Produktion
	4.5.1. Da die Systeme der Parteien für die Produktion luftfahrttechnischer Erzeugnisse als hinreichend vergleichbar erachtet werden, akzeptiert die einführende Partei, vorbehaltlich der Bestimmungen der Nummern 4.5.2 bis 4.5.10, die Produktzertifizier...
	4.5.2. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Nummern 4.5.4 und 4.5.5 und sonstiger Vereinbarungen zwischen den technischen Organen, darf das technische Organ der einführenden Partei keine Produktionsgenehmigung für einen Hersteller ausstellen, der primär...
	4.5.3. Die Bestimmungen der Nummer 4.5.1 gelten auch
	4.5.4. Die Parteien vereinbaren, dass ein von der zuständigen Behörde der ausführenden Partei für primär im Hoheitsgebiet dieser Partei ansässige Betriebe ausgestelltes Produktionszertifikat, das nach den Bestimmungen von Nummer 4.5.1 akzeptiert wird,...
	4.5.5. Die zwischen den technischen Organen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens vereinbarten Modalitäten für die Produktionsaufsicht über die Herstellungsstandorte und -anlagen im Hoheitsgebiet der anderen Partei dürfen nicht ohne die Zu...
	4.5.6. Die alleinigen Produktionszertifikate, die vom technischen Organ einer Partei den im Hoheitsgebiet der anderen Partei ansässigen Produktionsbetrieben ausgestellt wurden und die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens noch gelten, werd...
	4.5.7. Unterliegt ein Inhaber eines Produktionszertifikats der Regulierung einer zuständigen Behörde einer Partei und der Inhaber des Konstruktionszertifikats unterliegt der Regulierung einer zuständigen Behörde der anderen Partei, legen die technisch...
	4.5.8. Handelt es sich beim Inhaber des Konstruktionszertifikats und dem Produktionsbetrieb nicht um dieselbe juristische Person, hat der Inhaber des Konstruktionszertifikats für die Zwecke der Ausfuhr ziviler luftfahrttechnischer Erzeugnisse im Rahme...
	4.5.9. Eine Liste der chinesischen Inhaber von Produktionszertifikaten, darunter auch Inhaber chinesischer Genehmigungen auf der Grundlage von TSO (technische Beschreibungen und Festlegungen), deren Produktion von der Europäischen Union akzeptiert wir...
	4.5.10. Erzeugnisse, die entsprechend dem chinesischen Luftrecht nach der Produktion im Rahmen einer Musterzulassung oder entsprechend dem Luftrecht der Europäischen Union nach dem Verfahren der Herstellung ohne Genehmigung als Herstellerbetrieb produ...

	4.6. Ausfuhrbescheinigungen und -formblätter
	4.6.1. Formblätter
	4.6.1.1. Formblätter für die ausführende Partei:

	4.6.2. Neue Luftfahrzeuge
	4.6.2.1. Wie in den technischen Durchführungsverfahren festgelegt, stellt die zuständige Behörde der ausführenden Partei oder gegebenenfalls der zugelassene Produktionsbetrieb ein Export-Lufttüchtigkeitszeugnis aus (CAAC Formblatt 157 oder EASA-Formbl...
	4.6.2.2. Vorbehaltlich der Bestimmung in Nummer 4.5 dieses Anhangs akzeptiert die einführende Partei bei neuen Luftfahrzeugen das Lufttüchtigkeitszeugnis der ausführenden Partei.

	4.6.3. Gebrauchte Luftfahrzeuge
	4.6.3.1. Für gebrauchte Luftfahrzeuge, für die die einführende Partei ein Konstruktionszertifikat erteilt hat, stellt die zuständige Behörde des Eintragungsstaates, aus dem das Erzeugnis ausgeführt wird, ein Export-Lufttüchtigkeitszeugnis aus, mit dem...
	4.6.3.2. Gebrauchte Luftfahrzeuge dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn ein Inhaber entweder eine Musterzulassung oder eine eingeschränkte Musterzulassung oder eine Musterzulassung für ein Luftfahrzeug einer eingeschränkten Kategorie zum Nachweis de...
	4.6.3.3. Bei gebrauchten Luftfahrzeugen, die im Rahmen ihres Aufsichtssystems für die Produktion hergestellt wurden, erklären sich beide Parteien bereit, einander auf Anfrage bei der Beschaffung folgender Daten und Informationen zu unterstützen:
	4.6.3.4. Die einführende Partei kann, wie in den technischen Durchführungsverfahren angegeben, Inspektions- und Instandhaltungsaufzeichnungen anfordern.
	4.6.3.5. Ist im Zuge der Bewertung der Lufttüchtigkeit eines gebrauchten Luftfahrzeugs, das ausgeführt werden soll, die zuständige Behörde der ausführenden Partei nicht in der Lage, alle in Nummer 4.6.3.1 oder Nummer 4.6.3.3 genannten Anforderungen zu...

	4.6.4. Neue luftfahrttechnische Erzeugnisse mit Ausnahme vollständiger Luftfahrzeuge
	4.6.4.1. Wie in den technischen Durchführungsverfahren festgelegt, stellt die zuständige Behörde der ausführenden Partei oder gegebenenfalls der zugelassene Produktionsbetrieb ein Lufttüchtigkeitsetikett aus (CAAC Formblatt ACC-038 oder EASA-Formblatt...
	4.6.4.2. Vorbehaltlich der Bestimmung in Nummer 4.5 in diesem Anhang akzeptiert die einführende Partei das Lufttüchtigkeitsetikett der ausführenden Partei.


	4.7. Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
	4.7.1. Die technischen Organe sind verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um unsichere Zustände bei den Erzeugnissen zu beheben, für die sie die Zertifizierungsbehörde sind.
	4.7.2. Auf Anfrage unterstützt eine zuständige Behörde einer Partei die zuständige Behörde der anderen Partei bei der Festlegung etwaiger Maßnahmen, die für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit luftfahrttechnischer Erzeugnisse, die im Rahmen des ...
	4.7.3. Werden bei einem unter diesen Anhang fallenden Erzeugnis Betriebsprobleme oder sonstige potenzielle Sicherheitsprobleme festgestellt, die dazu führen, dass die Zertifizierungsbehörde eine Untersuchung durchführt, unterstützt das technische Orga...
	4.7.4. Mit den in diesem Anhang festgelegten Berichtspflichten des Zertifikatinhabers gegenüber der Zertifizierungsbehörde und dem hier festgelegten Informationsaustausch gilt die Verpflichtung jedes Zertifikatinhabers, der Validierungsbehörde Ausfäll...
	4.7.5. Die Maßnahmen zur Behebung unsicherer Zustände und der Austausch von Sicherheitsinformationen nach den Nummern 4.7.1 bis 4.7.4 werden in den technischen Durchführungsverfahren festgelegt.
	4.7.6. Das technische Organ einer Partei sorgt dafür, dass das technische Organ der anderen Partei stets alle zwingend vorgeschriebenen Informationen über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit der luftfahrttechnischen Erzeugnisse, die im Rahmen de...
	4.7.7. Jede Änderung des Lufttüchtigkeitsstatus eines von einem technischen Organ einer Partei ausgestellten Zertifikats ist dem technischen Organ der anderen Partei zeitnah mitzuteilen.


	5. QUALIFIKATION DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN
	5.1. Qualifikationsanforderungen an die Akzeptanz von Feststellungen und Zertifikaten
	5.1.1. Jede Partei hält ein strukturiertes und wirksames Zertifizierungs- und Aufsichtssystem für die verschiedenen Tätigkeiten aufrecht, die unter den Anwendungsbereich dieses Anhangs fallen, beispielsweise

	5.2. Ausgangsqualifikation und fortlaufende Qualifizierung der zuständigen Behörden
	5.2.1. Ausgangsqualifikation der zuständigen Behörden
	5.2.1.1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Nummer 5.2.1.3 und als Ergebnis der vertrauensbildenden Maßnahmen, die vor der Unterzeichnung dieses Abkommens eingeleitet worden waren, wird bei den in Nummer 4.1 genannten zuständigen Behörden davon ausgeg...
	5.2.1.2. So haben es erste gegenseitige Bewertungen beiden Parteien ermöglicht festzustellen, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens die Sicherheitsaufsichtssysteme beider Parteien so kompatibel sind, dass dieser Anhang verabschiedet werd...
	5.2.1.3. Beide Parteien sind sich darüber einig, dass während eines Übergangszeitraums in den Bereichen Konstruktion und Produktion der Umfang des Rückgriffs auf Zertifikate, Genehmigungen und Feststellungen zum Nachweis der Compliance im Zuge der unt...
	5.2.1.4. Wie in den technischen Durchführungsverfahren angegeben, werden die gegenseitigen wiederholten Bewertungen zwischen den Parteien fortgesetzt.

	5.2.2. Fortlaufende Qualifizierung der zuständigen Behörden
	5.2.2.1. Um das gegenseitige Vertrauen in die Systeme der jeweils anderen Partei aufrechtzuerhalten, bewerten die technischen Organe regelmäßig die Einhaltung der in Nummer 5.1 festgelegten Qualifizierungsanforderungen durch die zuständigen Behörden d...
	5.2.2.2. Die Modalitäten dieser fortgesetzten gegenseitigen Bewertungen werden in den technischen Durchführungsverfahren festgelegt.
	5.2.2.3. Die zuständigen Behörden unterziehen sich solchen Bewertungen und sorgen dafür, dass die regulierten Stellen beiden technischen Organen den Zugang gewähren.
	5.2.2.4. Ist ein technisches Organ der Auffassung, dass die fachliche Kompetenz einer zuständigen Behörde nicht mehr ausreicht oder die Akzeptanz der von einer zuständigen Behörde ausgestellten Feststellungen oder Zertifikate ausgesetzt werden sollte,...
	5.2.2.5. Kann im Wege gegenseitig akzeptierter Mittel das Vertrauen nicht wieder hergestellt werden, kann jedes technische Organ die Angelegenheit an das Aufsichtsgremium für die Zertifizierung verweisen.
	5.2.2.6. Kann die Angelegenheit im Aufsichtsgremium für die Zertifizierung nicht beigelegt werden, kann jede Partei diese an den gemäß Artikel 15 des Abkommens und nach Nummer 3.2.2 dieses Anhangs eingesetzten Gemeinsamen Ausschuss weiterleiten.



	6. KOMMUNIKATION
	6.1. Die gesamte Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden, auch die in den technischen Durchführungsverfahren festgelegte Dokumentation, erfolgt in englischer Sprache.
	6.2. Im Einzelfall können die technischen Organe Ausnahmen hiervon vereinbaren.

	7. TECHNISCHE KONSULTATIONEN
	7.1. Nach Artikel 15 dieses Abkommens behandeln die technischen Organe Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Anhangs im Wege der Konsultation.
	7.2. Die technischen Organe unternehmen alle Anstrengungen, um Fragen auf einer möglichst niedrigen Ebene zu lösen, indem sie auf die in den technischen Durchführungsverfahren genannte Vorgehensweise zurückgreifen, bevor die Angelegenheit an den Gemei...

	8. UNTERSTÜTZUNG VON ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN
	8.1. Für die im Zusammenhang mit der Konstruktions-, Produktions- und Umweltzertifizierung stehenden Tätigkeiten der Aufsicht über die Zertifizierung und die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit können die zuständigen Behörden auf Anfrage, im gegense...
	8.2. Die nach Nummer 8.1 angeforderte und gewährte Unterstützung hat keinen Einfluss auf sonstige in diesem Anhang genannte Verpflichtungen zum Daten- und Informationsaustausch.
	8.3. Wie in den technischen Durchführungsverfahren festgelegt, kann die Unterstützung beispielsweise Folgendes umfassen:
	8.4. Unterstützung kann auch für die Einfuhr gebrauchter Luftfahrzeuge angefordert werden, die vorher von einer der Parteien ausgeführt worden waren. Die zuständige Behörde einer Partei kann die zuständige Behörde der anderen Partei darin unterstützen...

	9. Anlage 1 – Modalitäten der Akzeptanz und Validierung von Zertifikaten
	9.1. Zertifikate, die im Rahmen des Regelungssystems der Europäischen Union ausgestellt werden
	9.2. Zertifikate, die im Rahmen des chinesischen Regelungssystems ausgestellt werden
	9.3. Durchführungsbestimmungen
	9.3.1. Die in den vorstehenden Tabellen genannten verwaltungstechnischen Vorgehensweisen führen zu keiner technischen Untersuchung: Sobald das vollständige Anwendungspaket, wie in den technischen Durchführungsverfahren angegeben, bei der Validierungsb...
	9.3.2. Die Einstufung als geringfügig/erheblich und signifikant/nichtsignifikant wird von der Zertifizierungsbehörde entsprechend den Kriterien und Begriffsbestimmungen in diesen Anhang vorgenommen und entsprechend den geltenden Vorschriften und Verfa...
	9.3.3. Bei der Festlegung, ob eine konkrete ergänzende Musterzulassung oder umfangreiche Änderung signifikant oder nichtsignifikant ist, betrachtet die Zertifizierungsbehörde die Änderung vor dem Hintergrund aller vorherigen einschlägigen Konstruktion...
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